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1 ID-Austria 

Die ID Austria kann vielfältig verwendet werden: 
• digitale Authentifizierung im Internet  

o Bildungsportal 
o Sozialversicherung und Elga (eRezepte und eImpfpass) 
o Wahlkarten, Volksbefragungen, … 

• digitalen Empfang von offiziellen Briefen „Postkorb“ von Finanzamt, Krankenkasse, … unter 
https://www.oesterreich.gv.at/de  

• als Unterschrift bei der digitalen Signatur von Dokumenten 

• Speichern von digitalen Ausweisen wie Führerschein, Altersnachweis, … 

Bei vielen, vor allen behördlichen Seiten, kann man sich damit anmelden, ohne sich vorab registriert zu 
haben. Man ist schon dabei, indem man in Österreich bei der Behörde gemeldet ist! 

Die Anmeldung mit ID Austria ist eine Anmeldung mit MFA (Multi-Faktor-Authentifizierung), genau 
genommen eine Zweifaktor-Authentifizierung. Man benötigt ein Passwort (1. Faktor) und ein „Ding“, also 
das Handy oder einen Fido2-Stick. 

Es gibt zwei Versionen der ID Austria, nämlich die BASIS- und die VOLLVERSION. Die Basisversion kann 
man für diverse Logins verwenden Um digitale Ausweise und einen Altersnachweis am Handy zu haben, 
benötigt man die Vollversion. Für uns ist die Basisversion ausreichend.  

Um eine ID Austria anfordern zu können, muss man … 

• mind. 14 Jahre alt sein, 
• österreichischer Staatsbürger sein oder einen ausreichenden Bezug zu Österreich haben, 
• ein Smartphone mit Biometrie und der App „ID Austria“ oder eine anderen 2. Faktor (Fido2-Stick, 

eventuell auch Signaturkarte samt Lesegerät) besitzen 

Für eine (neue) Registrierung muss man zu einer Behörde (Passamt, Finanzamt, Bezirkshauptmannschaft, 
…) gehen. Der Vorgang wird hier beschrieben: https://www.id-austria.gv.at/de/registrieren. Auch findet 
man hier genau, welche Behörden diesen Service bieten, getrennt nach Österreichern und Nicht-
Österreichern. 

Vorsicht: Man kann mehrere IDs haben, was nicht grundsätzlich schlecht ist, aber zu einem Durcheinander 
führen kann. Hat man eine ID Austria mit Basis- und eine mit Vollfunktion, so können manche Funktionen 
nur von einer ID Austria unterstützt werden. (Die Vollversion-ID-Austria kann als Benutzername NICHT die 
Telefonnummer haben!) 

Zur Sicherheit: Man kann selbst mit einer einzigen ID-Austria am Smartphone ein weiteres Smartphone 
oder einen FIDO2-Stick als 2. Faktor (neben dem Passwort als 1. Faktor) freischalten. So kann man bei 
Verlust oder Defekt des einen Smartphones trotzdem zugreifen oder wieder ein Smartphone freischalten. 

Offizielle Informationen gibt es unter:  https://www.id-austria.gv.at  
 

Ob die ID Austria korrekt eingerichtet ist, ob sie noch gültig ist, ob man die Basis- oder Vollversion hat und 
ob man das korrekte Passwort weiß, kann man unter den folgenden Adressen durch ein Probelogin 
feststellen:  

• https://meine.id-austria.gv.at/meine-ida/daten (nur mit beiden Faktoren möglich) 
• https://www.a-trust.at/meine-id-austria/zertifikatsdaten-anzeigen/ (auch ohne 2. Faktor) 

https://www.id-austria.gv.at/de/registrieren
https://meine.id-austria.gv.at/meine-ida/daten
https://www.a-trust.at/meine-id-austria/zertifikatsdaten-anzeigen/
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2 Anmeldung am Bildungsportal  
1) Seite https://bildung.gv.at aufrufen und auf 
„Login mit ID Austria“ klicken. 

 

 

 

 

2) „Anmelden mit ID Austria“ auswählen. 

 

 

 

 

 

3) Registrierten Benutzernamen samt Passwort eingeben 
und „Identifizieren“ klicken. 

 

 

 

 

4) Man erhält einen Vergleichswert angezeigt, 
anhand dessen man erkennen kann, ob man 
am Handy die richtige Anfrage bestätigt.  

In der „Digitales Amt“ – APP“ am Handy signiert 
man die Anfrage durch Antippen. 

 

 

Wählt man im linken Bild unten 
„FIDO Sicherheitsschlüssel“, so 
erhält man dieses Bild 
(Aufforderung zur Signatur rechts) 
und Anmelde-Popup links) statt 
des rechts oben abgebildeten 
handy-Bildschirms.  

 

https://bildung.gv.at/
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5) Die Anmeldung am Bildungsportal erfolgt jetzt 
automatisch.  

 

 

 

 

 

Anmeldung mit Benutzernamen (statt Verwendung der ID-Austria) 

Die Anmeldung mit ID-Austria ist sicher die beste Variante für das BiP, speziell wenn man mehere Kinder 
hat. Sollte jemand keine ID Austria haben (wollen) oder noch nicht 14 Jahre alt sein, so ist Anmeldung am 
BiP für Schüler und Eltern auch mit Benutzernamen und Passwort möglich.  

Man wählt in der Abbildung unter Punkt 1) der 
vorherigen Seite „Benutzername/Passwort“ statt „ID 
Austria“. Ist man bereits registriert, so erfolgt das 
Login wie bei diversen anderen Onlineportalen.  

 

 

 

Registrierung eines Benutzerkonto (statt Verwendung der ID-Austria) 

Um sich für ein Nutzerkonto zu registrieren, 
klickt man im obigen Anmeldefenster auf 
„Konto aktivieren“. Dazu benötigt man die 
Emailadresse, die in den Datenbanken der 
Schule eingegeben wurde. Das ist bei Schülern 
die „Schuladresse“, also zB. 
mustermax@brgkrems.at. Eltern müssen die 
Adresse, die sie bei der Anmeldung des Kindes 
angegeben haben, verwenden. (Notfalls den 
hinterlegten Eintrag in der Schule erfragen!)  

1) Nach Eingabe der (in der Schule registrierten) Emailadresse und Abtippen des Captchas erhält man 
einen Token an die Emailadresse. 

2) Man tippt diesen Token im Browserfenster ein. 

3) Alle Personen, die mit dieser Emailadresse registriert sind, werden aufgelistet. Man muss die 
gewünschte Person anklicken. (Das ist notwendig, da manchmal beide Eltern die selbe Emailadresse 
angegeben haben, aber trotzdem 2 getrennte Zugänge bekommen müssen!) 

4) Man setzt das Kennwort und hat die Registrierung abgeschlossen. 

  

mailto:mustermax@brgkrems.at
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3 BiP-Funktionen für Schüler 

Aktuelle Details sind unter www.bildung.gv.at unter dem Link „Hilfe“ zu finden. 

3.1 Schulbesuchsbestätigungen 

Im Abschnitt „Persönlicher Bereich“ findet man die Kacheln „Formulare“ und „Persönliches Archiv“. Unter 
„Formulare“ gibt es den Punkt „Bestätigung über den Schulbesuch“. Mit diesem kann man die Bestätigung 
erzeugen lassen und unter „Persönliches Archiv“ herunterladen. (siehe auch 
https://www.bildung.gv.at/filter/faq/page.php?p=320) 

4 BiP-Funktionen für Eltern 

Aktuelle Details sind unter www.bildung.gv.at unter dem Link „Hilfe“ zu finden. 

Hier sind derzeit das Ausdrucken einer Schulbesuchsbestätigung und die Änderung der 
Kinderschutzeinstellungen zu nennen. Das Herunterladen von digital signierten Schulnachrichten und 
Zeugnissen wird voraussichtlich im Schuljahr 2026/27 zur Verfügung stehen. 

4.1 Schulbesuchsbestätigungen 

Im Abschnitt „Persönlicher Bereich“ findet man die Kachel „Formulare“. Dort gibt es den Punkt 
„Bestätigung über den Schulbesuch“. Mit diesem kann man die Bestätigung erzeugen lassen und in der 
Kachel „Persönliches Archiv“ im Abschnitt mit dem Namen des Kindes herunterladen. (siehe auch 
https://www.bildung.gv.at/filter/faq/page.php?p=320) 

4.2 Kinderschutzeinstellungen („Schullaptop“ in der Unterstufe) 

Im Abschnitt „Erziehungsberechtigt/r“ finden Sie in der Kachel „Organisation“ den Punkt 
„Datenweitergabe“.  

 

 

 

 

 

Hier können Sie einstellen, welche Dienste 
welche Daten verwenden können. Es gibt 
unter anderem die Kacheln „App-Store-
Sperre“ und „Webfilter“.  

 

 

Mit einem Klick auf „Berechtigungen“ können sie die jeweilige Einstellung – getrennt nach Kindern - 
bearbeiten. Zu beachten: „Erlaubt“ bedeutet, dass die Regel zur Einschränkung angewendet werden 
darf, also dass das Verbot aktiv ist! Es bedeutet nicht, dass das Surfen oder Herunterladen erlaubt ist. 

  

http://www.bildung.gv.at/
http://www.bildung.gv.at/
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Klickt man auf das X in der Spalte „Aktionen“, so wird das Verbot deaktiviert („Nicht erlaubt“ eingestellt). 
Die Änderungen werden normalerweise innerhalb der nächsten 48 Stunden vom Laptop übernommen 
und angewendet. Dazu muss das Gerät aber eingeschaltet und mit dem Internet verbunden sein. Es ist 
NICHT möglich, eine Einschränkung kurzzeitig auszusetzen, um eine momentan anstehende 
Softwareinstallation zu ermöglichen, und den gesicherten Zustand unmittelbar danach wieder 
herzustellen! 

 
Mit dem Haken kann man das Verbot auch wieder aktivieren (auf „Erlaubt“ schalten“).  

(Sollten sich die Einstellungen des Laptops nicht in der genannten Zeit anpassen, so bitten wir um eine 
kurze Information via WebUntis (Elternbenutzer!) an Helpdesk-Reitgruber) 


